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Hintergrund

Bissunfälle durch einheimische Schlangen sind in der 
Schweiz selten. In der Abbildung 1A wird die Verteilung 
der beiden einheimischen Giftschlangen, Vipera berus 
(Kreuzotter) und Vipera aspis (Aspisviper) in der 
Schweiz dargestellt [1]. In einer Fallserie aus dem Kan-
ton Wallis wurde über 99 Bisse in 32 Jahren berichtet 
[2]. Ärzte und Ärztinnen werden entsprechend nur sel-
ten mit solchen Situationen konfrontiert. Weil 8% der 
Schlangenbisse zu einer lebensbedrohlichen Reaktion 

führen können [3] und deshalb ein rasches Handeln er-
forderlich ist, sind Basiskenntnisse über die Einschät-
zung des Schweregrads und die Behandlung für Grund-
versorger wie auch Rettungs- und Notfallpersonal 
wichtig [1, 2, 4].

Fallbericht

Anamnese / Präklinik
Ein 34-jähriger Mann wurde im Berner Oberland beim 
Klettern von einer Schlange in den rechten Zeigefinger 
gebissen. Die Schlange wurde fotografiert und als 
 melanotische Version einer Aspisviper identifiziert 
(Abb. 1B). Eine erste Evaluation durch den lokalen Ret-
tungsdienst zeigte:
• A: offene Atemwege;
• B: Tachypnoe, Spontansättigung 98%, unauffällige 

Lungenauskultation;
• C: Radialispuls 130/min, Blutdruck nicht messbar, 

kaltschweissig und blass;
• D: fluktuierendes Bewusstsein, Bewertung nach der 

Glasgow Coma Scale (GCS) 11–13 (E3/V2–4/M6; E: 
 Augen öffnen, V: verbale Kommunikation, M: moto-
rische Reaktion), keine fokal neurologischen Aus-
fälle.

Beim klinischen Bild eines anaphylaktischen Schocks 
erfolgte eine intravenöse Therapie mit Adrenalin, Cle-
mastin, Methylprednisolon und Kristalloiden, sowie 
die Ruhigstellung des rechten Arms. Danach wurde 
für den schnellstmöglichen Transport ins Zentrums-
spital die Rettungsflugwacht aufgeboten, sowie die 
Verfügbarkeit von Antivenin bei Tox Info Suisse ab-
geklärt.

Befunde im Spital
Bei Ankunft im Schockraum war der Patient trotz wie-
derholter intravenöser Adrenalingabe und Volumen-
therapie hämodynamisch instabil. Die Atemwege wa-
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Schwere Systemreaktion nach 
 einheimischem Schlangenbiss

ein seltenes ereignis mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen

Alessandro Ostini

abbildung 1: a) verbreitung aspisviper und Kreuzotter in der Schweiz (Quelle: http://

karch.ch. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von info fauna). b) Bild der 

Schlange unmittelbar nach dem Biss, melanotische Form einer vipera aspis. C) Biss-

marke am rechten Zeigefinger. D) ausdehnung der lokalen reaktion am tag 1.
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ren frei, fiberendoskopisch zeigte sich keine relevante 
Schwellung der Glottis. Der Patient hatte eine Sauer-
stoffsättigung von 100% unter 10 Liter O2/min und eine 
unauffällige Lungenauskultation. Der Blutdruck war 
50/30 mm Hg, die Herzfrequenz bei 120/min mit nicht 
palpablem Radialispuls und nur schwachem Femora-
lispuls, aber warmer Peripherie. Neurologisch war der 
Patient verlangsamt und desorientiert, entsprechend 
einem initialen Glasgow Coma Scale (GCS) von 13 (E3, 
V4, M6). Er wies eine diskrete epigastrische Druckdo-
lenz bei ausgeprägtem Brechreiz auf. Die Inspektion 
der rechten Hand zeigte eine schmerzende punkförmi-
ge Bisswunde am Zeigefinger mit einem ca. zwei Zenti-
meter grossen Ödem und einem kleinen Hämatom 
ohne andere Hautreaktionen (Abb. 1C). Laborchemisch 
imponierte eine Laktatazidose (Laktat 4,9 mmol/l) und 
eine akute Niereninsuffizienz (Kreatinin 130 μmol/l). 
Im Blutbild zeigte sich eine Hämokonzentration (Hä-
moglobin 200 g/l), eine Leukozytose (15 G/l) und eine 
Thrombopenie (90 G/l). Die Tryptase war 1,5 Stunden 
nach dem Biss mit 4 ng/l normwertig. Das EKG war 
 unauffällig.

Beurteilung
Der sonst gesunde Patient mit nun distributivem 
Schock und ausgeprägten gastrointestinalen Sympto-

men erfüllte die Kriterien einer schweren systemi-
schen Reaktion nach Schlangenbiss (Grad III, Tab. 1).

Therapie und Verlauf
Trotz Ruhigstellung der betroffenen Extremität und 
Behandlung des anaphylaktischen Schocks durch die 
Rettungsdienste persistierten der Schockzustand und 
die ausgeprägten gastrointestinalen Beschwerden. Das 
Vorliegen einer systemischen Reaktion nach Schlan-
genbiss mit Kreislaufinsuffizienz stellte eine klare In-
dikation zur Antiveningabe dar (Tab. 2). Wir verab-
reichten in Rücksprache mit den Kollegen und 
Kolleginnen von Tox Info Suisse 4 ml Viperfav® über 
eine Stunde. Der Patient wurde zur weiteren Therapie 
auf der Intensivstation hospitalisiert. Das Adrenalin 
konnte im Verlauf rasch ausgeschlichen und nach 
 einer zweiten Antiveningabe in gleicher Dosierung 
fünf Stunden nach der ersten Dosis definitiv gestoppt 
werden. Die psychomotorische Verlangsamung und 
die gastrointestinalen Symptome waren am Folgetag 
vollständig regredient. Lokal kam es zu einer Ausbrei-
tung des Befundes mit scharf begrenzter Rötung und 
Schwellung bis zum proximalen Oberarm (Abb. 1D). 
Hinweise auf ein Kompartment-Syndrom fanden sich 
nicht. Die Niereninsuffizienz war im Verlauf rückläu-
fig, das Blutbild normalisierte sich und es zeigten sich 
keine Hinweise auf disseminierte intravasale Gerin-
nung. Die Tryptase blieb im Normbereich. Der Patient 
konnte nach drei Tagen Überwachung auf der Normal-
station in ausgezeichnetem Allgemeinzustand ent-
lassen werden.

Diskussion

Die Beschreibung einer seltenen schweren systemi-
schen Reaktion nach einheimischem Schlangenbiss 
zeigt die Herausforderungen einer potenziell lebens-
bedrohlichen Notfallsituation. Wie im vorliegenden 
Fallbericht gezeigt, ist eine frühe Kontaktaufnahme 
mit Tox Info Suisse empfehlenswert, da verschiedene 
Vergiftungssymptome mit variabler Latenzzeit nach 

Tabelle 1: Klinische Schweregradeinteilung der viperbisse nach audebert mit relativer Häufigkeit und indikation zur antivenin-
therapie [1, 4, 7].

Grad Häufigkeit [4] symptome/befunde Indikation antidot [7]

0  8% trockener Biss ohne Giftinjektion, nur Bissmarke, kein Ödem Nein

i 42% lokales Ödem um Bissmarke, keine systemischen Symptome Nein

ii 40% Ödem eines grösseren teils des Gliedes  Ja

leichte systemische Symptome: vorübergehende Hypotonie, 
 erbrechen, durchfall

iii 10% Ödemausbreitung auf die ganze extremität und den Stamm  Ja

Schwere Systemische Symptome: Schock, Gerinnungsstörungen

Tabelle 2: indikationen zur antiveningabe gemäss tox info Suisse [4].

1. therapie-resistente Hypotonie und Kreislaufschock

2. Protrahierte schwere gastrointestinale Symptome

3. Schleimhautschwellung mit Gefahr der bronchialen Obstruktion

4. rasche Ödemausbreitung auf die ganze extremität und den Stamm

5. Neurologische Symptome wie ZNS-depression, periphere und zentrale Paresen

6. Gefahr eines Kompartmentsyndroms

7. in Grenzfällen unterstützen folgende Befunde eine antivenin-anwendung: 

leukozytose >15–20 G/l

metabolische azidose

Hämolyse

eKG-veränderungen

Gerinnungsstörungen
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einem einheimischen Giftschlangenbiss auftreten 
können. Die präklinische Behandlung, weitere Triagie-
rung gegebenenfalls in Zentrumsspitälern mit Verfüg-
barkeit von Antivenin sowie dessen Indikation sind 
 dadurch in engmaschiger Abstimmung mit den be-
handelnden Ärzten und Ärztinnen möglich. Die Gifte 
der Vipera aspis und berus bestehen aus einer komple-
xen Mischung verschiedener Enzyme. Phospholipasen 
und Hyaluronidasen sind für die direkte lokale Gewe-
beschädigung verantwortlich, während andere Enzy-
me mittels Freisetzung von Mediatoren wie Histamin 
und Bradykinin unter anderem zu Kreislaufdepression 
führen. Durch die im Schlangengift enthaltenen vaso-
dilatatorischen Substanzen kann es ohne vorherige 
Sensibilisierung und ohne IgE-vermittelte Histamin-
freisetzung zu einer direkten anaphylaktoiden Reak-
tion kommen.
In der präklinischen Erstbeurteilung müssen sowohl 
die lokalen als auch die systemischen Zeichen gezielt 
gesucht und die Extremität ruhiggestellt werden [5]. 
Eine adäquate Analgesie ist wichtig, dabei soll auf 
nichtsteroidale Antirheumatika und Acetylsalicylsäu-
re verzichtet werden. Für andere in der Vergangenheit 
häufig durchgeführte Massnahmen, wie das Absaugen 
des Giftes oder die Applikation eines Tourniquets, 
konnte kein Nutzen nachgewiesen werden [1]. Bei 
Schock und Verdacht auf allergische Reaktion soll eine 
entsprechende Therapie mit Adrenalin und Antihista-
minika eingeleitet werden. Entscheidend bei schwer-
wiegenden Reaktionen ist die Zuweisung an ein Zent-
rum, das über Antivenin-Depots verfügt. Alternativ 
kann das Antivenin auch an das behandelnde Spital 
 geliefert werden.
Auf der Notfallstation steht die Überwachung der 
 Vitalparameter (Atemwege, Atemfrequenz und Sauer-
stoffsättigung, Blutdruck, Puls und Bewusstseinszu-

stand) im Vordergrund [5]. Da sich das klinische Bild 
über Stunden bis Tage nach dem Biss verschlechtern 
kann, ist eine wiederholte Evaluation und mehrstündi-
ge Überwachung notwendig. Die Wunde soll desinfi-
ziert und gegebenenfalls die Tetanusimpfung gemäss 
den in der Schweiz geltenden Richtlinien aufgefrischt 
werden [6]. Für eine antibiotische Prophylaxe besteht 
keine Evidenz [3, 4]. Zur Indikationsstellung der Im-
muntherapie mit Antivenin soll eine Einteilung des 
Schweregrades gemäss Tabelle 1 erfolgen. Zum Nutzen 
und der Evidenz der Antiveningabe sind kontrollierte, 
prospektive, randomisierte Studien ethisch nicht zu-
lässig, weshalb sich die Datenlage daher vorwiegend 
auf Fallberichte stützt.
Bei ungefähr 8% der Ereignisse handelt es sich um 
 sogenannte trockene Bisse, bei denen keine relevante 
Giftmenge appliziert wird [3]. Solche Patient/innen 
weisen nach dem Biss weder systemische noch lokale 
Symptome auf und können nach sechsstündiger 
Überwachung entlassen werden [4]. Leichte lokale 
 Reaktionen (Grad I) erfordern nur stationäre Über-
wachung ohne spezifische Therapie. Bei schweren lo-
kalen und systemischen Reaktionen (Grad II und III) 
ist eine  frühe Antiveningabe indiziert (Tab. 2). In der 
Vergangenheit war die Behandlung kontrovers auf-
grund der häufigen anaphylaktischen Reaktionen 
nach Verabreichung der älteren Fab-Antivenine. Die 
aktuell in der Schweiz verfügbaren Antivenine beste-
hen aus purifizierten F(ab)2-Antikörperfragmenten 
aus dem Serum von Pferden oder Schafen, die mit 
dem Gift von  Vipera aspis, berus und ammodytes 
 (Viperfav®) oder nur  Vipera berus (ViperaTAb®) immu-
nisiert wurden [7]. Sie haben ein kleineres allergenes 
Potenzial, eine längere Halbwertszeit und somit eine 
bessere Abschirmung als die älteren Fab-Antikörper. 
Sie können den Krankheitsverlauf deutlich verkürzen 
oder abschwächen und unnötige chirurgische Ein-
griffe verhindern (z.B. Fasziotomie beim Kompart-
mentsyndrom). Patient/innen mit Grad-III-Reaktio-
nen sollten auf einer Intensivstation überwacht 
werden. Neben dem, wie in unserem Fall beschriebe-
nen, katecholaminresistenten, distributiven Schock 
mit schweren gastrointestinalen Symptomen und 
akuter Niereninsuffizienz können selten auch neuro-
logische Symptome mit Vigilanzminderung und Pa-
ralysen auftreten. Die Niereninsuffizienz kann Folge 
der Schock-bedingten Hypoperfu sion oder in selte-
nen Fällen einer Rhabdomyolyse sein. Hämatologisch 
sind Leukozytosen und Thrombopenien typisch, 
während Gerinnungsstörungen selten sind. Bei loka-
len Komplikationen ist die chirurgische Therapie 
nur in absoluten Ausnahmefällen indiziert [2, 4]. Das 
Kompartmentsyndrom wird primär mit Antivenin 

das wichtigste für die Praxis

• einheimische Schlangenbisse sind seltene, aber potenziell lebensbe-

drohliche Unfälle, eine rasche Kontaktaufnahme mit tox info Suisse ist 

essenziell zur risikostratifizierung, präklinischen triagierung sowie in-

formation bezüglich antivenin-verfügbarkeit und indikationen nach ein-

heimischen Giftschlangenbissen.

• Bei schweren Grad-ii- und Grad-iii-reaktionen (tab. 2) ist eine Behand-

lung mit antivenin indiziert. trotz besserem Nebenwirkungsprofil der 

F(ab)2-antivenine muss der Patient/die Patientin nach verabreichung 

bezüglich anaphylaktischer reaktionen überwacht und therapiert wer-

den können.

• chirurgische Massnahmen (z.B. Fasziotomie) sind nur bei erhöhtem in-

trakompartmentalem druck trotz wiederholter antiveningabe indiziert.
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therapiert. Nur bei Persistenz des gemessenen, er-
höhten intrakompartmentalen Drucks trotz wieder-
holter Antivenin-Gabe kann eine Fasziotomie not-
wendig sein.
Die meisten Schlangenbisse in der Schweiz verlaufen 
leicht oder moderat. Die rechtzeitige Antiveninbe-
handlung bei bestehender Indikation erlaubt auch in 
schweren Fällen einen günstigen Verlauf. Der letzte 
 Todesfall durch den Biss einer einheimischen Schlange 
in der Schweiz wurde 1961 gemeldet [2, 4].
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